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1. AufgabenstellungAuf  der  Grundlage  der  vorgesehenen  21. Änderung  des  Bebauungsplanes  Nr.  15„Kunsteisbahn Bob und Rodel“ der Stadt Winterberg in Bezug auf die geplante Errichtungeiner „Fly-Line“ am  Südosthang  der  „Kappe“  im  Vergleich  mit  dem  bestehendenBebauungsplan  Nr.  15 „Kunsteisbahn  Bob  und  Rodel“  der  Stadt  Winterberg  soll  imFolgenden auf die notwendigen Angaben zu Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen nachdem Bewertungsrahmen des Hochsauerlandkreises (Stand Januar  2006) sowie auf diebaubegleitenden  Maßnahmen  zur  Vermeidung  und  Verminderung  ökologischer  Beein-trächtigungen eingegangen werden.  
2. Beschreibung der in Anspruch zu nehmenden Flächen Die  betroffenen  Flächen  (vgl.  die  Karte  Bestand  und  Planung  im  Anhang)  sind  imbestehenden Bebauungsplan als  „Sportorientierte  Freizeitgebiete“  der  Kategorien  SO3,SO5 und  SO10 ausgewiesenen.  Für die  geplante Änderung des Bebauungsplanes sollSO3 in SO11 und SO5 in SO12 umgewandelt werden. Außerdem ist für die geplante „Fly-Line“ eine Erweiterung der so auszuweisenden Fläche  SO11 um  94 m², die für die soauszuweisenden Flächen SO12 in Abzug zu bringen ist, sowie eine Vergrößerung der soauszuweisenden  Flächen  SO12 um  3394  m²,  die  für  eine  südwestlich  angrenzendeWaldfläche in Abzug zu bringen ist, geplant.  Für die bestehende Fläche  SO10 ist  eineErgänzung der Zulässigkeiten vorgesehen. Für die bestehenden und geplanten Zulässig-keiten  der  Kategorien  siehe  die  Angaben  des  Vermessungs-Büros  Markus  Schulte,Fredeburg in den entsprechenden Plan-Unterlagen zum Projekt. Aus  ökologischer  Sicht  sind  hier  folgende  Biotoptypen  der  Biotop-Typen-Liste  desHochsauerlandkreises (Stand Januar 2006) vorhanden:
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SO11:  Nr.  1 „Versiegelte Flächen“Nr.  2 „Wassergebundene Decken“Nr.  5 „Schotterrasen“Nr.13 „Grünland in intensiver Nutzung“Nr.14 „Ruderalflora gestörter nährstoffreicher Standort“Nr.37 „Ruderalflora ungestörter nährstoffarmer Standorte“Nr.43 „Magerwiesen“
SO12: Nr.  1 „Versiegelte Flächen“Nr.  2 „Wassergebundene Decken“Nr.  5 „Schotterrasen“Nr.14 „Ruderalflora gestörter nährstoffreicher Standorte“Nr.13 „Grünland in intensiver Nutzung“Nr.25 „Älterer Nadelwald“Nr.31 „Jüngere Laubwälder“Nr.37 „Ruderalflora ungestörter nährstoffarmer Standorte“Nr.43 „Magerwiesen“SO10:  Nr.  1 „Versiegelte Flächen“Nr.  2 „Wassergebundene Decken“Nr.  5 „Schotterrasen“Nr.14 „Ruderalflora gestörter nährstoffreicher Standorte“Südwestliche WaldflächeNr.25 „Älterer Nadelwald“
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3. Ökologische Auswirkungen der BaumaßnahmeFür die beabsichtigte Errichtung einer „Fly-Line“ am Südosthang der „Kappe“ sollen dienotwendigen technischen Einrichtungen in vorhandenen Nadel- und Laubwaldbeständensowie  über  bestehenden  Grünlandflächen  der  Skipisten  und  anderen  Biotopen  (s.o.)angelegt  werden.  Eine  Rodung  von  Waldbeständen  ist  aufgrund  der  Bauweise  derAnlagen nicht notwendig. Gegebenenfalls vorzunehmende Fällungen von Einzelbäumenwären auch im Rahmen forstlicher Pflegemaßnahmen zur Förderung und zum Erhalt derWaldbestände  durchzuführen.  Die  Grünlandflächen  der  Skipisten  und  andere  Biotopewerden nicht beeinträchtigt. Somit ist keine nachhaltige Schädigung durch die Errichtungeiner „Fly-Line“ zu erwarten.  Natur-  und Landschaftsschutzgebiete sind von den Bau-maßnahmen nicht betroffen (vgl. die Karte der Schutzgebiete im Anhang).  Da die planungsrechtlichen Flächenverschiebungen innerhalb des Plangebietes in Bezugauf die Flächenvergrößerung von SO11 um 94 m² durch eine entsprechende Reduzierungder Flächen  SO12 sowie  der  Flächenvergrößerung von  SO12  um  3394 m²  durch eineentsprechende  planungsrechtliche  Reduzierung  einer  südwestlich  angrenzendenNadelwaldfläche in Biotopflächen vergleichbarer Wertigkeit stattfinden, und zudem keinenachhaltigen Beeinträchtigungen der Biotope zu erwarten sind, entsteht kein landschafts-rechtlicher  Kompensationsbedarf.  Ein  forstrechtlicher  Ausgleich  ist  ebenfalls  nicht  not-wendig. Gleiches gilt für die Ergänzungen der Zulässigkeiten zur Errichtung einer „Fly-Line“ in der Fläche SO10 (Talstation des „Kappe-Liftes“).Für die Auswirkungen einer in Betrieb befindlichen „Fly-Line“ auf die Tierwelt vergleichedie Ausführungen in der Artenschutzrechtlichen Prüfung zum Projekt.
4. Allgemeine Natur- und Landschaftsschutz-MaßnahmenUm eine Natur-  und landschaftsverträgliche Bautätigkeit  gewährleisten zu können sindfolgende Maßnahmen zu beachten: Seite 3                                                                                                                                                                 



1. Als Schutzmaßnahme für angrenzende Flächen ist vorgesehen, dass die Bauarbeiten nur innerhalb des unmittelbaren Bereiches der zu errichtenden „Fly-  Line“ erfolgen sollen.2. Der Materialtransport soll vorwiegend über vorhandene Wege durchgeführt werden.
3. Die  Lagerung  von  Baumaterialien  soll  außerhalb  der  Vegetationsbestände  vorgenommen werden.  4. Die  Erfolgskontrolle  der  durchzuführenden  Maßnahmen  soll  durch  einen  ökologischen Baubegleiter vorgenommen werden.
5. ZusammenfassungFür  die  geplante  21. Änderung  des  Bebauungsplanes  Nr.  15 „Kunsteisbahn  Bob  undRodel“ der Stadt Winterberg in Bezug auf die vorgesehene Errichtung einer „Fly-Line“ amSüdosthang der „Kappe“ wird eine Abschätzung des ökologischen Eingriffspotentials fürdie bestehenden und zukünftigen Zulässigkeiten der betroffenen Kategorien für „Sport-orientierte  Freizeitgebiete“  unter  Berücksichtigung  der  real  vorhandenen  Biotopevorgenommen. Dabei konnte festgestellt werden, dass  kein landschaftsrechtlicher Kom-pensationsbedarf entsteht. Ein forstrechtlicher Ausgleich ist ebenfalls nicht notwendig. Beieiner  Berücksichtigung  der  anschließend  aufgeführten  Allgemeinen  Natur-  und  Land-schaftsschutz-Maßnahmen, die durch einen ökologischen Baubegleiter kontrolliert werdenkönnen, kann eine nachhaltige ökologische Beeinträchtigung durch die mögliche Errich-tung einer „Fly-Line“ innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen werden. Hagen, den 18.01.2019    Dr. W. Vigano
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